
IDW Prüfungshinweis:
Prüfung von zusätzlichen Abschlusselementen

IDW PH 9.960.2, Stand: 30.01.2006

Düsseldorf 2010



© 2010 IDW Verlag GmbH, Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf
Die IDW Verlag GmbH ist ein Unternehmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW).

www.idw-verlag.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages unzu-
lässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die 
Einspeicherung und Verbreitung in elektronischen Systemen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Werk 
verwendete Markennamen und Produktbezeichnungen dem marken-, kennzeichen- oder urheberrechtlichen 
Schutz unterliegen.

Die Angaben in diesem Werk wurden sorgfältig erstellt und entsprechen dem Wissensstand bei Redaktions-
schluss. Da Hinweise und Fakten jedoch dem Wandel der Rechtsprechung und der Gesetzgebung unterlie-
gen, kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Werk keine Haftung übernommen 
werden. Gleichfalls werden die in diesem Werk abgedruckten Texte und Abbildungen einer üblichen Kontrolle 
unterzogen; das Auftreten von Druckfehlern kann jedoch gleichwohl nicht völlig ausgeschlossen werden, so 
dass für aufgrund von Druckfehlern fehlerhafte Texte und Abbildungen ebenfalls keine Haftung übernommen 
werden kann.

Gesamtherstellung: IDW Verlag GmbH, Düsseldorf

ISBN 978-3-8021-1537-0



IDW PH 9.960.2 

1 

IDW Prüfungshinweis:  
Prüfung von zusätzlichen Abschlusselementen  

(IDW PH 9.960.2) 

(Stand: 30.01.2006)1  

 
1. Vorbemerkungen.................................................................................................1 
2. Auftrag und Auftragsbedingungen.......................................................................2 
3. Zielsetzung und Durchführung der Prüfung ........................................................2 
4. Bescheinigung.....................................................................................................3 
 

1. Vorbemerkungen 

(1) Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die gesetzliche Prüfung von zusätzlichen 
Abschlusselementen, die aufgrund der besonderen Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 809/2004 vom 29.04.2004 zur Umsetzung der Prospekt-
richtlinie2 (ProspektVO) aus geprüften handelsrechtlichen Jahres- oder Kon-
zernabschlüssen abgeleitet worden sind. 

(2) Nach der ProspektVO müssen die geprüften Abschlüsse, die nach nationalen 
Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurden, in bestimmten Fällen ne-
ben Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang auch eine Kapital-
flussrechnung bzw. Eigenkapitalveränderungsrechnung (zusätzliche Ab-
schlusselemente) enthalten.3  

(3) Sofern die geprüften Abschlüsse diese Bestandteile nicht enthalten, sind sie 
aufgrund der Anforderungen der ProspektVO vom Emittenten nachträglich 
aufzustellen. Einer Neuaufstellung des jeweiligen Abschlusses bedarf es 
nach dem Konzept der ProspektVO zur Verwendung historischer Abschlüsse 
nicht, da bereits der den zusätzlichen Abschlusselementen zugrunde liegen-
de Jahres- oder Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Durch die 
zusätzlichen Abschlusselemente wird diese Aussage nicht verändert. Die zu-
sätzlichen Abschlusselemente ergänzen lediglich den zugrunde liegenden 
Jahresabschluss/Konzernabschluss um die nach der ProspektVO erforderli-
chen Bestandteile. 

                                            
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 30.01.2006. 
2  Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29.04.2004 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen Informationen sowie 
das Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die Veröffentlichung solcher Prospekte und 
die Verbreitung von Werbung, ABl. EG, Nr. L 149 vom 30.04.2004, S. 1 ff., und Nr. L 215 vom 16.06.2004, 
S. 3 ff. 

3 Zu den Anforderungen im Einzelnen vergleiche die Anhänge zur ProspektVO. 


